
Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen
Feuerwehr Gaiberg

Feuerwehr-Entschädigungssatzung - (FwES)

Aufgrund von $ 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit g 16

des Feuerurehrgesetzes (FwG) in der Fassung vom 02. März 2010 hat der Gemeinderat der

Gemeinde Gaiberg am 24. Juli 2019 folgende Satzung über die Entschädigung der

ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr beschlossen:

$ 1 Entschädigung für Einsätze

(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr erhalten für Einsätze auf

Antrag ihre Auslagen durch eine pauschale Abgeltung in folgender Höhe und ihren

Verdienstausfall in der nachgewiesenen Höhe (Bestätigung des Arbeitgebers) ersetzt:

je Einsatz. 8,-€

(2) Bei Vorliegen einer Freistellung nach $ 15 Abs. 1 Satz 1 FwG kann derAngehörige der

Gemeindefeuerurrehr seinen Anspruch auf Verdienstausfall an seinen Arbeitgeber rechtsge-

schäftlich abtreten. Selbstständige haben ihren Verdienstausfall dem Grunde und der Höhe

nach zu belegen.

(3) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der tatsächlichen zeitlichen lnanspruchnahme (ge-

rechnet ab dem Zeitpunkt der Alarmierung bis zur Wiederherstellung der Arbeitsbereitschaft

am Arbeitsort einschließlich angeordneter Ruhezeiten) zugrunde zu legen.

(4) Dauert ein Einsatz über vier Stunden, hat der Angehörige der Gemeindefeuenruehr An-

spruch auf einen als Aufiruandsentschädigung gewährten Erfrischungszuschuss ($ 16 Abs. 1

Satz 4 FwG) als Baraufwendung, soweit dieser nicht beim Einsatz in Naturalien gewährt wird.

$ 2 Entschädigung für Aus- und Fortbildungslehrgänge

(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen werden auf Antrag die Auslagen

und der Verdienstausfall nach $ 1 Abs. 1 ersetzt, soweit nicht eine Entschädigung nach g 2

Abs. 4 gewährt wird.

(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der Aus- und Fortbildungsveranstaltung vom Un-

terrichtsbeginn bis -ende zugrunde zu legen. Bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen

außerhalb des Gemeindegebietes gilt für die Berechnung der Zeit der Beginn bzw. das Ende

der Reise. Angefangene stunden werden auf volle stunden aufgerundet.

(3) BeiAus- und Fortbildungsveranstaltungen außerhalb des Gemeindegebietes erhalten die

ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeueruvehr neben der Entschädigung nach

Absatz 1 eine Erstattung der Fahrkosten oder eine Wegstrecken- und Mitnahme-

entschädigung in entsprechender Anwendung des Landesreisekostengesetzes in seiner je-

weiligen Fassung, sofern nicht von Dritten eine Erstattung erfolgt.



(4) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen nach der VwV-
Feuerwehrausbildung auf Standort und Kreisebene wird auf Antrag nach abgeschlossenem

Lehrgang ein pauschaler Auslagenersatz gewährt:

Pro Lehrgangstag: 5,-€

Entsteht neben den Auslagen tatsächlich ein Verdienstausfall, wird dieser nach $ 1 Abs. .1

ersetzt, ein Zeitversäumnis wird nach $ 6 ersetzt.

$ 3 Entschädigung für Brandsicherheitswachdienst

Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuenrrrehr erhalten für die Durchführung

der Brandsicherheitswache nach $ 2 Abs. 2 Nummer 2 FwG auf Antrag ihre Auslagen nach

einem einheitlichen Durchschnittssatz in Höhe von 8,- € für jede volle Stunde ersetzt. Entsteht

neben den Auslagen tatsächlich ein Verdienstausfall, wird dieser nach $ 1 Abs. 1 ersetzt, ein

Zeitversäumnis wird nach g 6 ersetzt.

$ 4 Andere Wach- und Bereitschafts- sowie Sonderdienste

(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuenr'rrehr erhalten für angeordneten

Wachdienst im Feuenvehrhaus auf Antrag ihre Auslagen nach einem einheiilichen Durch-

schnittssatz entsprechend g1(1) ersetzt.

(2) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr, die auf Anordnung Be-

reitschaftsdienst in der Gemeinde leisten ohne Präsenzpflicht im Feuerwehrhaus, erhalten auf
Antrag ihre Auslagen nach einem einheitlichen Durchschnittssatz entsprechend g1(1) ersetzt.

(3) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuenruehr erhalten für angeordneten

Sonderdienste auf Antrag ihre Auslagen nach einem einheitlichen Durchschnittssatz

entsprechend $1 (1 ) ersetzt.

(4) Entsteht bei den Diensten nach Absatz 1 bis 3 neben den Auslagen tatsächlich ein Ver-

dienstausfall, wird dieser nach $ 1 Abs. 1, ein entstehendes Zeitversäumnis wird nach $ 6
ersetzt.

(5) Wird während Dienst nach Absatz 1 und 2 Einsatzdienst geleistet, bestehen die Entschä-

digungsansprüche nachg 1Abs. 1bzw. g6und g4Abs. 1bzut.2 nebeneinander.

$ 5 Entschädigung für haushaltsführende personen

Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushaltführen (S 16 Abs. 1 Satz 3 FwG),

erhalten anstelle eines Verdienstausfalls für das Zeitversäumnis bei Feuenivehrdiensten nach

$$ 1 bis 4 eine Entschädigung in Höhe von 10,- Euro je Stunde in der Zeit von 7.00 bis 17 .OO

Uhr (außer Samstagen, Sonn- und Feiertagen). $ 1 Abs. 2 und g 2 Abs. 2 finden ent-

sprechende Anwendung.



$ 6 Zusätzliche Entschädigung

(1) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuenruehr,

die durch andere Tätigkeiten als in der Aus- und Fortbildung über das übliche Maß hinaus

Feuerwehrdienst leisten, erhalten neben der Entschädigung nach Absatz 1 eine zusätzliche

Entschädigung im Sinne des $ 16 Abs. 2 FwG als Aufwandsentschädigung:

KommandanVin

Stv. KommandanVin

J ugendfeuenrueh nruarVin

Zusätzlich

J ugendg ruppen leiter/in

Zusätzlich

Leiter/in Bam bin ifeuenrveh r

Zusätzlich

Bambinibetreuer/in

Zusätzlich

GerätewarUin

Zusätzlich

Stellvertr. GerätewarUin

Zusätzlich

Gerätewarthelfer/in

AtemschutzgerätewarVin

Ate m sch utzg erätewa rthelfer

720,- EurolJahr
360,- €/Jahr

200,- €/Jahr

4,OO €lÜbung

100,- €/Jahr

4,00 elÜbung

200,- €lJahr

4,OO€.1Übung

100,- €/Jahr

4,OO €lÜbung

250,- €lJahr

4,00 €l Gerätewartdienst

150,- €iJahr

4,00 €/Gerätewartdienst

4,00 €/Gerätewartdienst

90,- €/Jahr

4,00€ je Gerätewartdienst

Für die Jugendfeuerwehr werden außer dem/der JugendfeuenivehruvarUin maximal pro

begonnene 5 Jugendfeueruvehrmitglieder ein/e Jugendgruppenleiter/in benötigt.

Für die Bambinifeuenrvehr werden außer dem/der Leiter/in maximal pro begonnene 3

Bam binifeuenrvehrm itg lieder ein/e Betreuer/in benötigt.

(2) Feueruvehrangehörige, die in der Gemeindefeueruvehr als Ausbilder angeordneten Aus- und

Fortbildungsdienst leisten und nicht zum Personenkreis des Absatzes 1 zählen, erhalten auf

Antrag die Auslagen und den Verdienstausfall nach g 1 Abs. 1 ersetzt.



)

$ I Antrag

(1) Als Anträge für den pauschalierten Auslagenersatz und die Entschädigung für das Zeit-

versäumnis gelten die durch den jeweiligen Angehörigen der Gemeindefeuenruehr einge-

reichten und unterzeichneten Nachweise über die Teilnahme an Einsätzen, Lehrgängen,

Wach-, Bereitschafts und Sonderdiensten, Sitzungen und dergleichen.

(2) Den Anträgen auf Verdienstausfall sind Nachweise beizufügen, die den Verdienstausfall

und die Auslagen dem Grunde und der Höhe nach belegen.

$ 9 Freiwilligkeitsleistungen

Die Gemeinde hat die Möglichkeit, den ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeinde-

feuerwehr finanzielle Unterstützung, insbesondere zur Erholung, Aufrechterhaltung und Wie-

derherstellung ihrer persönlichen Leistungsfdhigkeit zu gewähren (vgl. g 16 Abs. 7 FwG)

$ 10 lnkrafttreten
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Gaiberg, den 27. September 201 9

Petra Müller-Vogel

Bürgermeisterin

Hinweis nach S 4 Abs. 4 GemO:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für
Baden-Württem berg (Gem O) oder aufg rund der GemO erlassenen Verfah rensvorschriften

beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach $ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie

nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber

der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen

soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sat-

zung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.


